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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Maßnahmen in den Bereichen öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV),
Straße und Radverkehr im Rahmen des LGVFG in den Jahren 2015 und 2016
in Betrieb genommen wurden und wie hoch jeweils die zuwendungsfähigen
Kosten waren;

2. wie hoch die durchschnittliche Preissteigerung der in Ziffer 1 genannten Pro-
jekte war;

3. für welche Maßnahmen des LGVFG das Land rechtliche Verpflichtungen (Zu-
wendungsbescheid oder öffentlich-rechtlicher Vertrag) seit 2013 eingegangen
ist und wie hoch jeweils die zuwendungsfähigen Kosten sind;

4. für welche Maßnahmen des LGVFG (Maßnahmen in Vorbereitung) das Land
seinen Finanzierungsanteil seit dem Jahr 2013 sichergestellt hat;

5. welche Maßnahmen des LGVFG landesweit in Planung sind und wie hoch die
jeweiligen Projektkosten nach dem aktuellen Stand sind;

6. für welche Projekte noch nicht genehmigte LGVFG-Förderantrage vorliegen
und wie hoch die jeweils beantragte Fördersumme ist;

7. welche der in den Ziffern 3 bis 6 genannten Projekte sich durch Planänderun-
gen oder Preissteigerungen erheblich und in welchem Umfang zwischen Pla-
nungsbeginn und aktuellem Sachstand verteuert haben;

Antrag

der Abg. Martin Rivoir u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Verkehr

Projekte des Landesgemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetzes (LGVFG)
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8. wie viele freie finanzielle Mittel in welcher Höhe bis 2019 für neue Projekte im
Rahmen des LGVFG (jeweils getrennt für die Bereiche ÖPNV, Straße, Radver-
kehr) noch zur Verfügung stehen.

24. 05. 2017

Rivoir, Kleinböck, Wölfle, Gall, Hofelich SPD

B e g r ü n d u n g

Mit dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz steht den Kommunen das
zentrale Finanzierungsinstrument für Infrastrukturprojekte bis 50 Mio. Euro zur
Verfügung. Seine Zukunft nach 2019 ist allerdings nach wie vor ungewiss. Vor
diesem Hintergrund ist es an der Zeit, Bilanz über abgeschlossene und laufende
Projekte zu ziehen und den noch verfügbaren finanziellen Rahmen bis 2019 auf-
zuzeigen.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 27. Juli 2017 Nr. 3-3894.0/1283 nimmt das Ministerium für
Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Vorbemerkung:

Die Zusammenstellung der Daten in den Tabellen in den Anlagen hat nicht uner-
heblichen (Zeit-)Aufwand bedeutet. Dadurch können einzelne Maßnahmen nicht
mehr korrekt zugeordnet sein, wenn z. B. in der Zwischenzeit die Bewilligung ei-
ner Maßnahme erfolgt ist.

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. welche Maßnahmen in den Bereichen öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV),
Straße und Radverkehr im Rahmen des LGVFG in den Jahren 2015 und 2016
in Betrieb genommen wurden und wie hoch jeweils die zuwendungsfähigen Kos -
ten waren;

Eine Übersicht über die Maßnahmen findet sich in den Anlagen 1 (ÖPNV), 2 (kom-
munaler Straßenbau) und 3 (Rad- und Fußverkehr).

2. wie hoch die durchschnittliche Preissteigerung der in Ziffer 1 genannten Pro-
jekte war;

Die durchschnittliche Kostensteigerung bei den in Ziffer 1 genannten Projekten
betrug ca. 1 % im Bereich ÖPNV und ca. 20 % im Bereich kommunaler Straßen-
bau. Im Bereich Rad- und Fußverkehr ist bei den in Ziffer 1 genannten Projekten
keine Kostensteigerung zu verzeichnen.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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3. für welche Maßnahmen des LGVFG das Land rechtliche Verpflichtungen (Zu-
wendungsbescheid oder öffentlich-rechtlicher Vertrag) seit 2013 eingegangen
ist und wie hoch jeweils die zuwendungsfähigen Kosten sind;

Für die Maßnahmen gem. Anlagen 4 (ÖPNV), 5 (kommunaler Straßenbau) und 
6 (Rad- und Fußverkehr) wurden seit 2013 Zuwendungsbescheide erteilt. Öffent-
lich-rechtliche Verträge wurden nicht abgeschlossen.

4. für welche Maßnahmen des LGVFG (Maßnahmen in Vorbereitung) das Land
seinen Finanzierungsanteil seit dem Jahr 2013 sichergestellt hat;

Für die Maßnahmen gem. Anlagen 7 (ÖPNV), 8 (kommunaler Straßenbau) und 
9 (Rad- und Fußverkehr) sowie für die Maßnahmen gem. Antwort auf Frage 3 hat
das Land seinen Finanzierungsanteil seit 2013 sichergestellt. 

5. welche Maßnahmen des LGVFG landesweit in Planung sind und wie hoch die
jeweiligen Projektkosten nach dem aktuellen Stand sind;

Aus Sicht des Landes sind die Maßnahmen gem. Anlagen 10 (ÖPNV), 11 (kom-
munaler Straßenbau) und 12 (Rad- und Fußverkehr) in Planung und kommen 
für eine Förderung nach dem LGVFG grundsätzlich in Betracht. Sie sind in das
LGVFG-Programm 2017 bis 2021 aufgenommen. Die jeweiligen Projektkosten
ergeben sich aus den Anlagen.

6. für welche Projekte noch nicht genehmigte LGVFG-Förderanträge vorliegen
und wie hoch die jeweils beantragte Fördersumme ist;

Für die Projekte gem. Anlagen 13 (ÖPNV), 14 (kommunaler Straßenbau) und 
15 (Rad- und Fußverkehr) wurden Zuwendungsanträge gestellt, jedoch noch keine
Zuwendungsbescheide erteilt.

7. welche der in den Ziffern 3 bis 6 genannten Projekte sich durch Planänderun-
gen oder Preissteigerungen erheblich und in welchem Umfang zwischen Pla-
nungsbeginn und aktuellem Sachstand verteuert haben;

Für folgende Projekte liegen Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge vor, die derzeit
fachtechnisch geprüft werden:

ÖPNV
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Kommunaler Straßenbau

Für alle anderen Projekte der Ziff. 3 bis 6 liegen bisher keine Änderungs- oder Er-
gänzungsanträge vor. Im Übrigen kann erst nach Vorlage und Prüfung der
Schluss verwendungsnachweise beantwortet werden.

8. wie viele freie finanzielle Mittel in welcher Höhe bis 2019 für neue Projekte im
Rahmen des LGVFG (jeweils getrennt für die Bereiche ÖPNV, Straße, Radver-
kehr) noch zur Verfügung stehen.

ÖPNV:

Die Mittel, die nach dem Entflechtungsgesetz bis 2019 noch zur Verfügung stehen,
werden voraussichtlich vollständig für die bereits angemeldeten Projekte benötigt.

Kommunaler Straßenbau:

Für eine Aufnahme neuer Projekte in die Programme 2018 und 2019 stehen noch
rd. 20 Mio. Euro zur Verfügung.

Rad- und Fußverkehr:

Im Haushaltsplan 2017 und in der Mittelfristigen Finanzplanung sind bis 2019
jeweils 15 Mio. Euro eingeplant. Für die Jahre 2017 bis 2019 stehen somit inklu-
sive der Reste aus den Vorjahren insgesamt ca. 60,4 Mio. Euro zur Verfügung.
Die in das aktuelle Förderprogramm aufgenommenen Maßnahmen haben gemäß
Programmanmeldung einen Fördermittelbedarf in genau dieser Größe. Damit
sind die für das Programm voraussichtlich bis Ende 2019 bereitstehenden Mittel
bereits vollständig gebunden. Erfahrungsgemäß wird aber ein Teil der beantrag-
ten Projekte aufgrund von Schwierigkeiten bei den Antragstellern (beispiels -
weise Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln, Planungskapazitäten, Grunderwerb,
Naturschutz, politische Widerstände) nicht oder erst verzögert umgesetzt. 2016
konnten ca. ¾ des zum Zeitpunkt der Programmaufstellung erwarteten Förder-
mittelbedarfes zum Jahresende tatsächlich umgesetzt werden. Dadurch werden
sich auch für ein Programm 2018 Freiräume für Programmaufnahmen ergeben.

Hermann

Minister für Verkehr
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Anlage 1 
Fördervorhaben nach LGVFG mit Inbetriebnahme in den Jahren 2015 und 2016

Projekte des ÖPNV

Lfd. 
Nr.

Maßnahme Datum der
Inbetrieb-
nahme

Zuwendungsfä-
hige Kosten 
in Mio. Euro

1 Ausbau des ZOB in Ravensburg 2015 1,12
2 Bau einer verkehrswichtigen Bushal-

testelle in Arnach
2016 0,12

3 Bau einer verkehrswichtigen Bushal-
testelle Waldburger Straße in Amt-
zell

2016 0,12

4 Pforzheim, ZOB 13.06.2015 2,89
5 Ubstadt-Weiher, P+R u. B+R am 

DB-Haltepunkt
03.09.2015 0,07

6 Muggensturm, P+R u. B+R am Hal-
tepunkt Badesee

15.10.2015 0,16

7 Gemeinde Rot am See, Haltestellen-
Einrichtung

Nov. 2015 0,15

8 Gemeinde Rot am See, P&R-Anlage Nov. 2015 0,08
9 Stadt Weilheim/Teck, Haltestellen-

einrichtung
21.12.2015 0,19

10 Stadt Weinsberg, Haltestellenein-
richtung

03.10.2015 0,11

11 Stadt Ditzingen, ZOB Dez. 2016 0,77
12 Zentrale Umsteigeanlage Ehrenkir-

chen
Dez. 2015 0,60

13 ZOB Bad Dürrheim Juli 2015 0,36
14 Umsteigepunkt Königsheim Okt. 2016 0,32
15 ZOB Ühlingen-Birkendorf Nov. 2016 0,27
16 Lichtzeichenanlage am Bahnüber-

gang Bad Krozingen Lohfeld 
16.09.2015 0,12

17 Lichtzeichenanlage am Bahnüber-
gang Bad Krozingen Batzenbergstr.

16.09.2015 0,15
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Lfd. 
Nr.

Maßnahme Datum der
Inbetrieb-
nahme

Zuwendungsfä-
hige Kosten 
in Mio. Euro

18 Blitzschutznachrüstung an 31 Anla-
gen im SWEG-Schienennetz

14.04.2016 0,17

19 Stadtbahn Stuttgart, Aufzug an der 
Haltestelle Österreichischer Platz

28.04.2016 2,00

20 Stadtbahn Stuttgart, Verlängerung 
der U12 nach Dürrlewang

13.05.2016 24,14

21 Stadtbahn Mannheim, barrierefreier 
Ausbau der Endhaltestelle Feuden-
heim

15.01.2015 5,56

22 Stadtbahn Mannheim, barrierefreier 
Ausbau der Haltestellen Deutscher 
Hof und Seckenheim Rathaus

12.06.2016 5,68

23 Neu- und Umbau des Bahnsteigs 
Rechtenstein

15.12.2015 0,11

24 Stadtbahn Karlsruhe, Haltestelle 
Haus Bethlehem 

23.09.2016 1,96

25 Stadtbahn Karlsruhe, Betriebshof 
Gerwigstraße, drittes Hallenschiff 

09.12.2016 10,96

26 Bahnübergang Neureut Kirchfeld 06.03.2015 0,18

27 Bahnübergang Kullenmühle in Bad 
Herrenalb 

16.10.2015 0,06

28 Bahnübergang Ettlingen Waldstraße 22.10.2015 0,12
29 Bahnübergang Ettlingen Breit-

scheidstraße
23.10.2015 0,08

30 Bahnübergang Ettlingen Wilhelm-
straße 

05.11.2015 0,22

31 Bahnübergang Stöckmädle in Itters-
bach

28.04.2016 0,12

32 Haltepunkt Hochstetten Altenheim Sept. 2016 0,70
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Lfd. 
Nr.

Maßnahme Datum der
Inbetrieb-
nahme

Zuwendungsfä-
hige Kosten 
in Mio. Euro

33 Erdtank für die Tankanlage an der 
Strecke Stahringen-Stockach

17.02.2016 0,20

34 Wieslauftalbahn: Umbau Bahnüber-
gang "An der Wieslauf", Bahn-km 
3,975 in Schorndorf-Haubersbronn

04.03.2016 0,13

35 P+R- und B+R-Anlage am Bahnhof 
Meckesheim

30.06.2015 0,22

36 Haltepunkt Weinheim-Lützelsach-
sen: Umfeldmaßnahmen, P+R, Bus-
haltestelle

2016 0,14
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